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  INFORMATIONEN FÜR ARBEITNEHMER UND STEUERZAHLER 
 

1. Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens 

Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran und prägt schon heute das Leben und die 

Wirtschaft deutlich.  Dies stellt auch die Finanzverwaltung - neben der demographischen 

Entwicklung - vor neue Herausforderungen. Um einen gerechten und gleichmäßigen 

Steuervollzug zu gewährleisten, will die Regierung die Steuerverwaltung mit dem Gesetz zur 

Modernisierung des Besteuerungsverfahrens, das zum 01.01.2017 in Kraft tritt,   

weiterentwickeln.  Die technische Umsetzung soll 2022 abgeschlossen sein. 

Ziel des Gesetzgebers ist es, zukünftig den Großteil der elektronischen Erklärungen 

automatisiert zu bearbeiten und zu veranlagen, ohne dass ein personeller Eingriff in  Abläufe 

erfolgt.  Dafür sollen verstärkt  Daten von dritter Seite beigesteuert werden (z.B. 

Rentenversicherungsträger u.a.), die für diese Daten haften. Der Amtsermittlungsgrundsatz 

wird um eine risikoorientierte Programmprüfung mit  Zufallsauswahl ergänzt.  Schwerpunkt 

ist die sogenannte „vorausgefüllte Steuererklärung“ sowie ein IT-gestütztes 

Risikomanagement. Signifikante steuerliche Risiken sollen so effektiv und konzentriert 

geprüft werden. 

Neuregelung zur Datenübermittlung durch Dritte 

Sofern von Dritten (wie z.B. Arbeitgeber, Versicherungen, Banken oder Sozialver-

sicherungsträger u.a.) Daten an die Finanzverwaltung übermittelt werden, ist der 

Steuerpflichtige hierüber zu informieren. Diese Drittdaten gelten als Daten des 

Steuerpflichtigen, sofern er in der Steuererklärung keine abweichenden Angaben in 

sogenannten „qualifizierten Freitextfeldern“ macht. In diesen Fällen ist die Erklärung durch 

einen Amtsträger zu prüfen. Sind dagegen die von Dritten elektronisch übermittelten Daten 

nicht zutreffend berücksichtigt worden, ist ein Steuerbescheid zu korrigieren. Ansonsten 

erfolgt eine automationsgestützte Veranlagung.  

Neuerungen zur Abgabe von Steuererklärungen 

Die Abgabefrist von Jahressteuererklärungen wird für Besteuerungszeiträume nach 2017 

neu gefasst. Bei  der Einkommensteuererklärung 2018 endet sie bei unberatenen 

Steuerpflichtigen am 31.07.2019, bei Steuerpflichtigen mit Steuerberater am 02.03.2020 (da 

29.02.2020 = Samstag). Vor Fristende können  Vorabanforderungen erfolgen. Beispiele: 

Herabsetzungsantrag Vorauszahlungen, vorgesehene Außenprüfung, Betriebseröffnung etc. 

Nach einer Vorabanforderung (frühestens ab 31.07.) wird die Erklärungsfrist auf 4 Monate 
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verkürzt. Fristüberschreitung bedeutet Verspätungszuschlag. Dieser beträgt für jeden 

angefangenen Monat 0,25 % der um die Vorauszahlungen und die anzurechnenden 

Steuerabzugsbeträge verminderten Steuer. Der monatliche Mindestverspätungszuschlag 

beträgt EUR 25,00. Es gibt eine Ermessensfestsetzung, wenn das Finanzamt eine Steuer 

auf EUR 0,00 oder eine Steuererstattung festsetzt. 

Vollautomationsgestützte Veranlagung 

Die Finanzbehörden können Steuerfestsetzungen ausschließlich automationsgestützt 

erlassen, ändern oder aufheben. Anlässe für die Einzelfallbearbeitung durch einen 

Amtsträger bestehen z.B., wenn das Risikomanagementsystem ausgesteuert hat, wenn im 

„qualifizierten Freitextfeld“ abweichende Angaben zu Drittdaten eingetragen wurden oder 

wenn der Steuerpflichtige dokumentiert  von der Verwaltungsmeinung abweicht. 

Elektronische Steuerverwaltungsakte 

Die Finanzverwaltung kann  Steuerbescheide, Einspruchsentscheidungen oder Prüfungs-

anordnungen zum elektronischen Datenabruf bereitstellen, wenn der Beteiligte bzw. der 

Steuerberater hierzu einwilligen. Die Steuerverwaltungsakte gelten nach Ablauf von 3 Tagen, 

nachdem die Finanzverwaltung eine elektronische Nachricht über den Datenabruf 

abgesendet hat, als bekannt gegeben. 

 
2. Kindergeld / Kinderfreibetrag 
 
Das Kindergeld beträgt im Jahr 2016 für die ersten beiden Kinder je EUR 190,00, für das 

dritte Kind EUR 196,00 und für das vierte und jedes weitere Kind EUR 221,00.  

Der Kinderfreibetrag beträgt in 2016 EUR 4.608,00. 

Das Bundeskabinett hat am 12.10.2016 eine Formulierungshilfe für den Bundestag 

beschlossen,  wonach in den Jahren 2017 und 2018 der Kinderfreibetrag und das Kindergeld 

in zwei Schritten angehoben werden sollen. 

 

Konkret würde dies bedeuten: 

 

Anhebung des Kinderfreibetrages von derzeit EUR 4.608,00 um EUR 108,00 auf 

EUR 4.716,00 (2017) und um weitere EUR 72,00 auf EUR 4.788,00 (2018). 

 

Anhebung des monatlichen Kindergeldes um jeweils EUR 2,00 in den Jahren 2017 und 

2018. 
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· Für das 1.und 2. Kind von derzeit EUR 190,00 auf EUR 192,00 (2017) und 

EUR 194,00 (2018); 

· für das 3. Kind von derzeit EUR 196,00 auf EUR 198,00 (2017) und EUR 200,00 

(2018) 

· für das 4. und jedes weitere Kind von derzeit EUR 221,00 auf EUR 223,00 (2017) 

und EUR 225,00 (2018). 

 

Somit Anhebung des Kindergeldes nach Bundeskindergeldgesetz entsprechend der 

Anhebung des einkommensteuerlichen Kindergeldes. 

 

Der Anspruch auf Kindergeld besteht ab der Geburt und endet mit der Vollendung des 

18. Lebensjahres. Das Kindergeld wird monatlich gezahlt. 

 

Für Kinder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, besteht unabhängig von der 

Höhe deren eigener Einkünfte und Bezüge die Kindeseigenschaft und somit ein Anspruch 

auf Kindergeld. 

 

Mit dem Wegfall der Einkommens- und Bezügegrenze ab 2012 ist ein Anspruch auf 

Ehegattenunterhalt eines verheirateten, nicht behinderten, in Ausbildung befindlichen Kindes 

für das Kindergeld nicht mehr von Bedeutung. 

 

Die Eltern haben deshalb grundsätzlich einen Kindergeldanspruch. 

 

Rechtslage für volljährige Kinder 
Volljährige Kinder werden nur bei Vorliegen der nachstehend aufgeführten sonstigen  

Voraussetzungen berücksichtigt, wobei die eigenen Einkünfte und Bezüge  

unbeachtlich sind.  

 

Die sonstigen Voraussetzungen sind: 
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Alter  

 
18 – 21 

 
 

18 – 25 
 
 
 
 
 
 
 
 

ohne 
Altersbeschränkung 

 
· ohne Beschäftigung und arbeitslos gemeldet 

 
 

· Berufsausbildung 
· Übergangszeit von max. 4 Monaten zwischen zwei 

Ausbildungsabschnitten 
· Übergangszeit zwischen Ausbildung und Wehr- /Zivildienst 
· Kinder eine Berufsausbildung mangels eines 

Ausbildungsplatzes nicht beginnen oder fortsetzen können 
· freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr 

 
 

· Behinderung vor 25 eingetreten 
 

 

Allerdings ist bei Kindern, die eine erste Berufsausbildung bzw. ein Erststudium bereits 

absolviert haben, das Folgende zu beachten:  

 

Zur Erlangung der steuerlichen Kindeseigenschaft respektive der Kindervergünstigungen ist 

Voraussetzung, dass das Kind keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. 

 

Eine „schädliche Erwerbstätigkeit“ liegt allerdings in folgenden Fällen nicht vor: 

 

· Tätigkeiten bis zu 20 Stunden wöchentlich, 

· Ausbildungsdienstverhältnisse, 

· geringfügige Beschäftigungen (EUR 450,00). 

 

Der Besuch einer allgemein bildenden Schule gilt nicht als Erstausbildung. 

Wie bisher auch, verlängert sich der Anspruch auf Kindergeld/Kinderfreibetrag, wenn das 

Kind Dienst als Entwicklungshelfer oder als Zeitsoldat bis zu drei Jahren leistet. Der 

Anspruch wird dann um die Dauer des jeweiligen Dienstes verlängert. 

 

Problematik – Was zählt als Erstausbildung? 
Laut BFH zählt ein duales Studium insgesamt als einheitliche Erstausbildung. Im September 

2015 wurde entschieden, dass auch ein Masterstudium noch Bestandteil einer einheitlichen 

erstmaligen Berufsausbildung sein kann. Dies ist dann gegeben, wenn das Masterstudium 

zeitlich und inhaltlich auf den vorangegangen Bachelorstudiengang abgestimmt ist und das 

angestrebte Berufsziel erst darüber erreicht werden kann. 
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Günstigerprüfung: 
Kindergeld und Kinderfreibetrag werden nicht gleichzeitig nebeneinander gewährt. Es erfolgt 

eine Günstigerprüfung zwischen dem Kindergeld auf der einen Seite und dem 

Kinderfreibetrag auf der anderen Seite. Die steuerlichen Freibeträge belaufen sich im 

Kalenderjahr 2016 bei zusammenveranlagten Eheleuten auf EUR 7.248,00 pro Kind. 

 

Der Steuerberater (vorher) bzw. später das Finanzamt (bei der Veranlagung) führen eine 

Vergleichsberechnung durch. Einerseits wird die Steuerschuld berechnet, ohne die 

Kinderfreibeträge zu berücksichtigen, und in der zweiten Berechnung wird dann 

ausgerechnet, wie groß die Steuerschuld unter Berücksichtigung der Kinderfreibeträge wäre. 

Danach wird das Ergebnis mit dem gezahlten Kindergeld verglichen. 

 

Diese Berechnung wird für jedes einzelne Kind durchgeführt. War das gezahlte Kindergeld 

höher als die Anrechnung der Kinderfreibeträge, verbleibt es beim Kindergeld. Eine 

Rückzahlung des Kindergeldes findet nicht statt.  

 

Ist dagegen der infolge der Berücksichtigung des Kinderfreibetrages mögliche Steuervorteil 

höher als das bereits ausgezahlte Kindergeld, wird dem Steuerpflichtigen der 

Kinderfreibetrag gewährt. Allerdings wird dann im Rahmen der Einkommensteuer-

veranlagung das bereits gezahlte Kindergeld angerechnet, d.h., der Einkommensteuerschuld 

hinzugerechnet.  

 

Kann ein Kind aufgrund einer Behinderung keiner eigenen Erwerbstätigkeit nachgehen, 

besteht ein Anspruch auf Kindergeld auch über das 25. Lebensjahr hinaus. 

 

3. Kinderbetreuungskosten 
 
Der Anspruch auf Abzug der Betreuungsaufwendungen kann ab dem Jahr 2012 unabhängig 

von Erwerbstätigkeit, Krankheit oder Behinderung der Eltern als Sonderausgabe geltend 

gemacht werden. Dadurch wird der Kreis der Anspruchsberechtigten erheblich vergrößert. 

 

Begünstigt sind 2/3 der Betreuungsaufwendungen bis höchstens EUR 4.000,00 pro Kind. 

Dies gilt für alle Kinder bis 14 Jahre oder für Kinder, die wegen einer vor Vollendung des 

25. Lebensjahres eingetretenen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung 

außerstande sind, sich selbst zu unterhalten. 
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Voraussetzung für den Abzug der Aufwendungen ist, dass der Steuerpflichtige für die 

Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das Konto des Erbringers 

der Leistung erfolgt ist. 

 

Begünstigt sind unter anderem Dienstleistungen für: 

· Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderhorte, Kinderkrippen 

· Babysitter, Tagesmutter, Erzieher(in) 

· Hausaufgabenbetreuung, insbesondere nachmittägliche Schulbetreuung 

· Haushaltshilfe, soweit ein Kind betreut wird 

 

Nicht begünstigt sind unter anderem folgende Dienstleistungen: 

· Aufwendungen für Unterricht (z.B. Schulgeld, Nachhilfe oder Fremdsprachen-

unterricht) 

· Aufwendungen für die Vermittlung besonderer Fähigkeiten (z.B. Musikunterricht, 

Computerkurse) 

· Aufwendungen für sportliche und andere Freizeitbetätigungen (z.B. Mitgliedschaft in 

Sportvereinen oder anderen Vereinen, Tennis- oder Reitunterricht) 

· Verpflegungsaufwendungen (ggf. Herausrechnung des Anteils) 

 

Bei folgenden Dienstleistungen sollte wie nachstehend differenziert werden: 

· Au-Pair-Mädchen und Haushaltshilfen üben regelmäßig, neben der 

Kinderbetreuung, auch noch andere Tätigkeiten aus. Hier muss eine Aufteilung 

erfolgen. Im Fall des Au-Pair-Mädchens lässt die Finanzverwaltung bei fehlenden 

Schätzungsgrundlagen 50% der Aufwendungen zum Abzug zu. 

Fazit: 
Durch den Verzicht auf den Nachweis der persönlichen Anspruchsvoraussetzungen der 

Eltern zur Absetzbarkeit der Kinderbetreuungskosten können nunmehr alle Eltern, die solche 

Kosten tragen, eine steuerliche Erleichterung erfahren. Vater, Mutter oder die 

Lebensgefährtin werden als betreuende Person nicht anerkannt, wenn das Kind in deren 

Haushalt lebt. Denn diese Betreuung wird üblicherweise auf familienrechtlicher Grundlage 

unentgeltlich erbracht. 
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4. Berufsausbildungskosten 

 

Erstausbildung 
Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung oder für ein Erststudium können zurzeit 

jährlich lediglich bis zu einer Höhe von EUR 6.000,00 (bei Zusammenveranlagung pro 

Ehegatte bzw. Lebenspartner) als Sonderausgaben geltend gemacht werden. Solche 

Aufwendungen sind zum Beispiel Fahrtkosten zum Arbeitgeber/Studienort oder zu 

Lerngemeinschaften, Lernmaterialien, Studiengebühren, Bücher und Arbeitsmittel. Ein 

„unbeschränkter“ Werbungskostenabzug für eine erstmalige Ausbildung ist nach derzeitigem 

Recht nur bei Maßnahmen im Rahmen eines Ausbildungsdienstverhältnisses möglich. Bei 

Sonderausgaben gibt es – anders als bei Verlusten aus vorweggenommenen 

Betriebsausgaben oder Werbungskosten – keinen Verlustvortrag/-rücktrag. Die 

Sonderausgaben bleiben ohne steuerliche Auswirkungen, wenn die sich in Ausbildung 

befindliche Person keine nennenswerten positiven Einkünfte hat. Die Ausbildungskosten 

können also verfallen, wenn ohnehin im entsprechenden Jahr keine Einkommensteuer zu 

zahlen wäre. 

 

Allerdings stellt sich hier die Frage: Wann ist eine Erstausbildung beendet?  

 

Laut BFH zählt ein duales Studium insgesamt als einheitliche Erstausbildung. Bei einem 

Masterstudiengang gibt es unterschiedliche Beurteilungen. Für die Frage des Kindergeldes 

kann die Erstausbildung nicht lange genug dauern, für die Frage der Abzugsfähigkeit der 

Werbungskosten oder Betriebsausgaben sollte die Erstausbildung so früh wie möglich 

enden. 

 
Zweitausbildung 
Bei einer Zweitausbildung (zum Beispiel nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder 

nach einem abgeschlossenen Bachelorstudium) ist ein voller Werbungskostenabzug 

möglich. Die Ausbildungsausgaben, wie z.B. Fahrtkosten, Fachliteratur, Lernmaterial, 

Semestergebühren, Unterrichtsgebühren, Reisekosten und ggf. Aufwendungen für doppelte 

Haushaltsführung, sollten gesammelt und gegenüber dem Finanzamt erklärt werden. Bei der 

Zweitausbildung besteht die Möglichkeit, dass die vorweggenommenen Werbungskosten 

oder Betriebsausgaben bei Berufseintritt mit den dann erzielten Einkünften verrechnet 

werden. 

 

Die Rechtslage stellt sich wie folgt dar: 
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Zweitausbildung oder 
Zweitstudium 

Beispiel:            
Studium nach 

abgeschlossener 
Lehre 

 

 

Ausbildungsdienst-
verhältnis 
 Beispiel: 

Ausbildungsvergütung 
oder 

Beamtenausbildung 
mit Vergütung 

 

Erstausbildung nicht 
im Rahmen eines 

Ausbildungsdienst-
verhältnisses 

 

Erststudium ohne 
vorherige Ausbildung 

nicht im Rahmen 
eines 

Ausbildungsdienst-
verhältnisses 

Vorweggenommene Werbungskosten oder 
Betriebsausgaben, mit der Möglichkeit Verluste 

vorzutragen, welche dann bei Einkünfte- 
erzielung steuerwirksam werden 

Beschränkter Sonderausgabenabzug ohne 
Verlustvortrags- und Rücktragsmöglichkeit 

 

 

Fazit: 
Wer nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung studiert, ist nicht auf den begrenzten 

Sonderausgabenabzug bei den Ausgaben beschränkt. 

Es gibt zu der Abgrenzungsproblematik (gerade bei mehraktiger Ausbildung ist die Grenze 

oft sehr schwierig), wann eine Erstausbildung abgeschlossen ist, ständig neue Urteile. Diese 

werden dann teilweise durch „Nichtanwendungsgesetze“ wieder ausgehebelt. Eine 

Entwicklung, die nicht erfreulich ist. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Gesetzgeber weiter 

dazu stellt. 

 
5. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung eines Kindes sind 

Sonderausgaben bei den Eltern 
 
Bei den Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherungskosten eines Kindes sind folgende 

Besonderheiten zu berücksichtigen: 

 

Die von den Eltern getragenen eigenen Kranken- und Pflegeversicherungskosten eines 

steuerlich zu berücksichtigenden Kindes sind im Rahmen der Unterhaltspflicht wie eigene 

Beiträge der Eltern zu erfassen. Das bedeutet, dass die Eltern die Aufwendungen für die 

Kranken- und Pflegeversicherung ihrer Kinder in ihrer eigenen Steuererklärung im Rahmen 

der Basisabsicherung als Sonderausgaben ansetzen dürfen.  

Die Eltern müssen die Beiträge nicht selbst getragen haben. Es spielt keine Rolle, ob die 

Beiträge tatsächlich vom Unterhaltspflichtigen gezahlt oder erstattet werden. Es reicht aus, 

wenn die Eltern ihrer Unterhaltsverpflichtung nachkommen, z.B. durch Sachleistungen wie 

Unterhalt oder Verpflegung. 
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Folgende Fälle sind denkbar: 

Die Kinder befinden sich in der Berufsausbildung (Abzug der Beiträge vom Arbeitslohn) oder 

sind in einer studentischen Versicherung versichert und werden von den Eltern unterstützt. 

Im Regelfall ist der Sonderausgabenabzug bei den Eltern steuerlich günstiger, da sich beim 

Kind aufgrund der Höhe der Einkünfte keine oder nur eine geringe steuerliche Auswirkung 

ergäbe.  

 

Die Beiträge dürfen allerdings nur einmal steuerlich geltend gemacht werden. Entweder 

dürfen die Eltern den Sonderausgabenabzug geltend machen oder das Kind im Rahmen 

seiner eigenen Steuererklärung. 

 

Fazit: 
Durch die Berücksichtigung bei den Eltern ergeben sich Möglichkeiten zur Steuerersparnis. 
 
6. Außergewöhnliche Belastungen 
 

Allgemein 
Entstehen einem Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Aufwendungen als der 

überwiegenden Mehrzahl von Personen gleicher Einkommens- und Vermögensverhältnisse 

und gleichen Familienstandes, so können diese Aufwendungen gegebenenfalls als 

außergewöhnliche Belastungen bei der Einkommensteuererklärung angesetzt werden. 

 

Vorausgesetzt sie stellen keine Sonderausgaben, Werbungskosten oder Betriebsausgaben 

dar. 

 

Allerdings ist von diesen zwangsläufig entstandenen Aufwendungen die zumutbare Eigen-

leistung abzuziehen. Nur der Teil, welcher darüber hinausgeht, kann steuermindernd vom 

Gesamtbetrag der Einkünfte abgesetzt werden. 

Diese zumutbare Belastung wird in Prozent, abhängig von den erzielten Einkünften des 

jeweiligen Jahres, berechnet. 
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Gesamtbetrag der 
Einkünfte 

 

bis EUR 15.340 
 

über EUR 15.340 
bis EUR 51.130 

 

über EUR 51.130 
 

Steuerpflichtige ohne 
Kinder  
bei Grundtabelle 
bei Splittingtabelle 

 

 
 

5% 
4% 

 

 
 

6% 
5% 

 

 
 

7% 
6% 

 

Steuerpflichtige  
 
mit 1 oder 2 Kindern 
mit 3 oder mehr Kindern 

 

 
 

2% 
1% 

 

 
 

3% 
1% 

 

 
 

4% 
2% 

 Prozent des Gesamtbetrages der Einkünfte 

 

 
Die beiden unbestimmten Rechtsbegriffe außergewöhnlich (durch die besonderen 

Verhältnisse des Steuerpflichtigen veranlasst oder nur bei Wenigen anfallend) und 

zwangsläufig (subjektive Verpflichtung sich diesen Aufwendungen aus rechtlichen, 

tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen zu können) haben dazu geführt, dass 

es unzählige Finanzgerichtsurteile zu diesem Thema gibt. 

 

Zunächst eine (nicht abschließende) Aufzählung anerkannter außergewöhnlicher 

Belastungen: 

· Aufwendungen für Krankheit, 

· für Behinderung (oder anstelle des tatsächlichen Aufwands Behindertenpausch-

beträge), 

· für die Wiederbeschaffung (auch Schadensbeseitigung) von Gegenständen, 

die existenziell notwendig sind (Wohnung, Hausrat, Kleidung), insbesondere für 

Hochwassergeschädigte. Bei Hochwassergeschädigten ist eine fehlende 

Versicherung für Elementarschäden kein Ausschlussgrund, 

· Kosten bei Sterbefällen (soweit sie den Wert des Nachlasses übersteigen), 

· Kosten der Ehescheidung (derzeit streitig, Verfahren sind anhängig). 

 

Besonderheiten beim Nachweis von Krankheitskosten: 
Die Zwangsläufigkeit von Krankheitskosten muss durch  

· eine Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers oder 

· ein amtsärztliches Gutachten oder  

· eine ärztliche Bescheinigung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 
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nachgewiesen werden. 

Dieser Nachweis muss bereits vor Beginn der Maßnahme ausgestellt werden. 

 

Aufwendungen, die durch eine Diätverpflegung (z.B. Glutenunverträglichkeit) entstehen, 

können nicht als agB berücksichtigt werden. Dagegen fallen Aufwendungen für verordnete 

Arzneimittel (im Sinne des § 2 Arzneimittelgesetz) nicht unter das Abzugsverbot, auch wenn 

sie während einer Diät eingenommen werden. Für Nahrungsergänzungsmittel wird der 

Abzug versagt, weil diese als Lebensmittel anzusehen sind. 

 

Aufwendungen für Zivilprozesskosten 
Nach § 33 Abs. 2 S.4 EStG können Prozesskosten grundsätzlich nicht als außergewöhnliche 

Belastungen abgezogen werden. Mit einem Urteil vom Juni 2015 ist der BFH zu seiner alten 

Rechtsprechung zurückgekehrt, wonach Zivilprozesskosten grundsätzlich nicht zwangsläufig 

erwachsen. Nach diesem Urteil sind die Kosten eines Zivilprozesses in der Regel keine 

außergewöhnlichen Belastungen. Etwas anderes kann ausnahmsweise dann gelten, wenn 

ein Rechtsstreit einen für den Steuerpflichtigen existenziell wichtigen Bereich berührt. Somit 

lässt sich feststellen, dass die Kosten eines Zivilprozesses nur dann als zwangsläufig 

anzusehen sind, wenn auch das die Prozessführung mit der Folge der Zahlungsverpflichtung 

verursachende Ereignis für den Steuerpflichtigen zwangsläufig ist. 

Soweit die entstandenen Prozesskosten nur teilweise steuerlich begünstigt sind, erfolgt eine 

Aufteilung anhand der Streitwerte. 

 

 

7. Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
 
Nach §24b EStG dürfen Alleinerziehende ab dem Jahr 2015 jährlich einen sogenannten 

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende in Höhe von EUR 1.908 sowie EUR 240,00 für jedes 

weitere Kind steuerlich geltend machen. 

Staffelung des Entlastungsbetrags:  

Alleinerziehende mit einem Kind:  EUR 1.908,00 

Alleinerziehende mit zwei Kindern:  EUR 2.148,00 

Alleinerziehende mit drei Kindern:  EUR 2.388,00 

Alleinerziehende mit vier Kindern:  EUR 2.628,00 

 

Voraussetzungen dafür sind: 

 

· Mindestens ein Kind, das mit im Haushalt lebt und gemeldet ist 
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· Für das Kind erhält die Alleinerziehende Kindergeld/Kinderfreibeträge 

· Kein Splittingverfahren erfüllt oder verwitwet 

· Keine Hausgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person, 

es sei denn, für diese Person steht dem Alleinerziehenden ein Kinderfreibetrag oder 

Kindergeld zu 

 

Dieser Freibetrag verringert sich um ein Zwölftel für jeden vollen Kalendermonat, in dem 

diese Voraussetzungen nicht vorliegen. 

Die Haushaltszugehörigkeit ist anzunehmen, wenn das Kind in der Wohnung des 

Alleinstehenden gemeldet ist. Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs begründet die 

Meldung im Haushalt des Alleinstehenden eine unwiderlegbare Vermutung für die 

Haushaltszugehörigkeit des Kindes. Das heißt, dass diese Meldung auch dann maßgebend 

ist, wenn das Kind gar nicht in dieser, sondern in einer anderen Wohnung (z.B. während der 

Ausbildung/Studium) lebt. Eine Meldung mit Nebenwohnsitz genügt. Auf den tatsächlichen 

Aufenthaltsort des Kindes kommt es nur dann an, wenn das Kind bei mehreren Personen 

gemeldet ist.  

 

Heiratet ein Alleinerziehender, entfällt für das gesamte Kalenderjahr der Entlastungsbetrag. 

Es findet keine Verteilung auf Monate statt, denn der Gesetzeswortlaut erfordert, dass im 

Jahr die Voraussetzungen für den Splittingtarif nicht gegeben sein dürfen. Es spielt keine 

Rolle, ob Eltern eine getrennte Veranlagung oder Zusammenveranlagung in der 

Steuererklärung wählen. 

Bei verwitweten Steuerpflichtigen, die alleinstehend sind, wird der Freibetrag trotz 

Splittingtabelle gewährt. Im Jahr des Todes des Ehegatten wird der Freibetrag zeitanteilig 

(gezwölftelt), d.h., erstmals für den Monat des Todes gewährt. Im Folgejahr wird der 

Entlastungsbetrag trotz Splittingtabelle (Witwensplitting oder Gnadensplitting) gewährt. 

 

Dieser Freibetrag ist in der Lohnsteuertabelle der Steuerklasse II eingearbeitet. 
 
Der steuerpflichtige Alleinerziehende muss in der Anlage Kind der Steuererklärung  

entsprechenden Angaben machen. Dazu gehört auch auf der ersten Seite die 

Steueridentifikationsnummer des Kinds. Kinder erhalten bereits mit der Geburt eine eigene 

Identifikationsnummer. 

 

 

 

 



 15 

8. Haushaltsnahe Dienstleistungen und Beschäftigungsverhältnisse 
 
Die  begünstigten Tatbestände sind  im § 35 a EStG zusammengefasst worden. 

 

Art der begünstigten Tätigkeit Höchstbetrag Steuerabzug 
 

Steuerermäßigung 
 

 

a) Handwerkerleistungen 
 

b) Haushaltshilfe Minijob 
 

c) Haushaltsnahe 
Dienstleistungen 
 
Pflege- und 
Betreuungsleistung 
 
Haushaltsnahe 
Beschäftigungsverhältnisse 
 

 

 

EUR 6.000 
 

 
EUR 2.550 

 
 
 
 
 

EUR 20.000 

 

20% 
 

 
20% 

 
 
 
 
 

20% 
 

 

EUR 1.200,00 
 

 
EUR 510,00 

 
 
 
 
 

EUR 4.000,00 
 

 

 

Zu vorstehender Tabelle sind folgende Anmerkungen zu machen: 

 

a) Handwerkerleistungen § 35 a Abs. 3 EStG 
Die handwerklichen Tätigkeiten für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungs-

maßnahmen müssen in einem innerhalb der EU oder des EWR liegenden Haushalt des 

Steuerpflichtigen erbracht werden. Neubaumaßnahmen (die im Zusammenhang mit der 

Errichtung eines Haushalts bis zu dessen Fertigstellung anfallen) sind nicht begünstigt. In 

der Rechnung muss der begünstigte Rechnungsanteil für die Arbeitsleistung gesondert 

ausgewiesen sein. 

 

Zu den handwerklichen Tätigkeiten zählen u.a. 

 

· Abflussrohrreinigung 

· Arbeiten an Innen- und Außenwänden 

· Arbeiten am Dach, an der Fassade, an Garagen, o.ä. 

· Arbeitskosten für das Aufstellen eines Baugerüstes (nicht Miete und Materialkosten) 

· Dachrinnenreinigung 

· Gebühren für den Schornsteinfeger (für sämtliche Schornsteinfegerleistungen) 

· Hausanschlüsse (z.B. Kabel für Strom oder Fernsehen) 

· Maßnahmen der Gartengestaltung, auch Neuanlage des Gartens 
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· Klavierstimmer 

· Modernisierung des Badezimmers 

· Modernisierung oder Austausch der Einbauküche 

· Pflasterarbeiten auf dem Wohngrundstück 

· Reparatur oder Austausch von Bodenbelägen (z.B. Teppichboden, Parkett, Fliesen) 

· Reparatur oder Austausch von Fenstern und Türen 

· Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und 

Wasserinstallationen 

· Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt des Steuerpflichtigen 

(z.B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, Personalcomputer und 

andere Gegenstände, die in der Hausratversicherung mitversichert werden können) 

· Streichen/Lackieren von Türen, Fenstern (innen und außen), Wandschränken, 

Heizkörpern und -rohren 

· Wartung des Feuerlöschers 

· Nachträglicher Dachgeschossausbau 

(auch bei einer Nutz-/Wohnflächenerweiterung) 

· Nachträgliche Errichtung eines Carports, einer Fertiggarage, eines Wintergartens 

oder einer Terrassenüberdachung 

 

Auch Bewohner von Eigentumswohnungen können Handwerkerleistungen beim ent-

sprechenden Ausweis in der WEG Abrechnung in Abzug bringen. Mieter können 

Handwerkerleistungen ebenfalls in Abzug bringen, wenn diese in der Nebenkosten-

abrechnung entsprechend ausgewiesen sind. 

 

Der Materialanteil bzw. die Lieferung von Waren gehört nicht zu den begünstigten 

Aufwendungen. Die Arbeitskosten, einschließlich der in Rechnung gestellten Maschinen- und 

Fahrtkosten, sind begünstigt. Die Umsatzsteuer ist, je nachdem, auf welchen Posten sie sich 

bezieht, abzugsfähig oder nicht abzugsfähig (Aufteilung). 

 
Barzahlungen sind nicht begünstigt. Eine Kopie des Überweisungsträgers muss der 

Steuererklärung nicht mehr beigefügt werden. Für die Berücksichtigung der 

Steuerermäßigung im jeweiligen Kalenderjahr kommt es grundsätzlich auf den Zeitpunkt der 

Zahlung an. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass eine Zahlung, die über dem 

Höchstbetrag liegt, verloren geht, das heißt, eine Anrechnung des übersteigenden Betrages 

kann nicht im folgenden Jahr nachgeholt werden.  
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b ) Haushaltshilfe Minijob § 35a Abs. 1 EStG 
Für Arbeitsverhältnisse in Privathaushalten mit Arbeitsentgelt bis EUR 450,00 pro Monat wird 

in der Regel das sogenannte Haushaltsscheckverfahren angewendet. Der Arbeitnehmer wird 

bei der Bundesknappschaft angemeldet.  

 

c ) Haushaltsnahe Dienstleistung 
§ 35a Abs. 2 EStG fasst mehrere Tatbestände zusammen, die sich einen gemeinsamen 

Aufwendungshöchstbetrag von EUR 20.000,00 teilen. Dies entspricht einer Steuer-

ermäßigung von EUR 4.000,00 (EUR 20.000,00 x 20%). 

 

Zum einen sind haushaltsnahe sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse 

begünstigt. Begünstigt sind auch  Pflege- und Betreuungsleistungen. Ein bestimmter 

Schweregrad der Pflegebedürftigkeit wird vom Gesetz nicht gefordert.  

 

Ferner sind haushaltsnahe Dienstleistungen begünstigt, die keine Handwerkerleistungen 

darstellen. Die Handwerkerleistungen sind gemäß  § 35a Abs. 3  EStG nur mit einem 

Aufwendungshöchstbetrag von EUR 6.000,00 bzw. einer Steuerermäßigung von 

EUR 1.200,00 begünstigt. 

 

Es ergibt sich hier wegen der unterschiedlichen Höchstbeträge die Notwendigkeit der 

Abgrenzung zwischen haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerkerleistungen. Die 

Rechtsprechung hat sich mit den Abgrenzungsfragen befasst. Hiernach sind Maler- und 

Tapezierarbeiten als Handwerkerleistungen einzuordnen. Es gilt folgender allgemeiner 

Grundsatz: Einfache handwerkliche Tätigkeiten, die von Laien ausgeführt werden können, 

können nicht als haushaltsnahe Dienstleistungen eingeordnet werden.  

 

Zu den haushaltsnahen Dienstleistungen gehören u.a. Aufwendungen für: 

 

· einen selbstständigen Gärtner (z.B. zum Rasenmähen oder Heckenschneiden),  

· die Pflege von Angehörigen (z.B. durch Inanspruchnahme eines Pflegedienstes), 

· einen selbstständigen Fensterputzer,  

· Reinigungsleistungen durch Dienstleistungsagenturen, 

· Privat veranlasste Umzugsleistungen, 

· Straßenreinigung auf privatem Grundstück. 

 

Nicht zu den haushaltsnahen Dienstleistungen gehören lt. Rechtsprechung der Finanz-

gerichte u.a. folgende Aufwendungen: 
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· Müllabfuhr bzw. Entsorgungsaufwendungen, wenn es sich hierbei um eine 

Hauptleistung handelt 

· Personenbezogene Dienstleistungen wie Friseur- oder Kosmetikleistungen 

· „Essen auf Rädern“, weil die Zubereitung der Speisen nicht im Haushalt erfolgt 

· Tierarztkosten (auch im Rahmen von Hausbesuchen) 

· Zahlung von Pauschalen für Schönheitsreparaturen an den Vermieter 

 

Der BFH hat entschieden, dass auch solche Handwerkerleistungen, mit denen lediglich die 

Funktionsfähigkeit einer Anlage überprüft werden soll, z.B. eine Dichtheitsprüfung für eine 

Wasserleitung im eigenen Haushalt, steuerlich begünstigt sind. Die „Dichtheitsprüfung“ – so 

das Gericht – diene der Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Hausanlage und sei somit 

als vorbeugende Erhaltungsmaßnahme zu beurteilen. Die regelmäßige Überprüfung von 

Geräten und Anlagen erhöhe die Lebensdauer, sichere deren Nutzbarkeit und zähle damit 

zum „Wesen der Instandhaltung“. 

 

Neu hinzugekommen: 

Der BHF hat entschieden, dass die Betreuung (Füttern, Fellpflege, Ausführen) eines 

Haustieres in der Wohnung des Tierhalters zu den haushaltsnahen Dienstleistungen zählt. 

 

9.  Häusliches Arbeitszimmer 
 
Die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer können vollständig geltend gemacht werden, 

wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen 

Tätigkeit bildet und kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.  

 

Für die übrigen Fälle, in denen das Arbeitszimmer nicht der Mittelpunkt der gesamten 

betrieblichen und beruflichen Tätigkeit war, sind nachstehende Fallgruppen zu beachten. In 

§ 4 Abs. 5 Nr. 6b EStG wird rückwirkend ab 2007 bestimmt, dass die Kosten des 

Arbeitszimmers abzugsfähig sind, wenn kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Der 

Kostenabzug ist auf EUR 1.250,00 begrenzt. 

 

Folgende Fallgruppen sind zu unterscheiden: 
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Häusliches Arbeitszimmer  

 
Steht ein anderer Arbeitsplatz zur 

Verfügung? 
 
 
 

Umfang der Nutzung des 
Arbeitszimmers 

 
 
 
 

 

 
Rechtsfolge für den 

Werbungskostenabzug 
 

 
Es steht ein 

anderer 
Arbeitsplatz zur 

Verfügung 
 
 
 
 
 

 
Ist nicht zu prüfen 

 
 
 
 
 
 
 

Kein 
Werbungskosten-

abzug 

 
Es steht kein 

anderer 
Arbeitsplatz zur 

Verfügung 
 

+ 
 

Kein Mittelpunkt 
der gesamten 

Tätigkeit 
 
 
 
 

Werbungskosten-
abzug auf EUR 

1.250,00 begrenzt 

 
Es steht kein 

anderer 
Arbeitsplatz zur 

Verfügung 
 

+ 
 

Mittelpunkt der 
gesamten 
Tätigkeit 

 
 
 
 
 

Voller 
Werbungskosten-

abzug  
 

 
 
Abgrenzung häusliches und außerhäusliches Arbeitszimmer 
Die Einschränkungen beim steuerlichen Abzug gelten dann nicht, wenn es sich nicht 

um ein häusliches Arbeitszimmer handelt. Mit Urteil vom 15.01.2013 hat der 

Bundesfinanzhof entschieden, dass es sich um kein häusliches Arbeitszimmer handelt,  

wenn auf dem Weg zum Arbeitszimmer eine „der Allgemeinheit zugängliche oder von 

fremden Dritten benutzte Verkehrsfläche“ betreten wird. 

 

Ein häusliches Arbeitszimmer ist demnach ein Arbeitszimmer in einem Mehrfamilienhaus,  

das auf der gleichen Etage oder neben der Privatwohnung liegt. Die „Häuslichkeit“ wird 

verneint, wenn in einem Mehrfamilienhaus die Erdgeschosswohnung als Privatwohnung 

dient und sich das Arbeitszimmer im Dachgeschoss befindet. In diesem Fall muss auch das 

Treppenhaus betreten werden, welches auch von fremden Mietern benutzt wird. 

Umgangssprachlich wird diese Abgrenzung als Schlafanzug-/ oder Pyjamatheorie 

bezeichnet.  

 

Kellerraum als häusliches Arbeitszimmer 
Auch Kellerräume, die sonst üblicherweise zu den Neben- oder Zubehörräumen zählen, 

können ein häusliches Arbeitszimmer sein, wenn der Kellerraum dem allgemeinen Standard 

eines Wohnraumes entspricht. 

Danach ist für die Ermittlung der abziehbaren Arbeitszimmerkosten die Fläche des 

Arbeitszimmers (im Keller) ins Verhältnis zur Gesamtwohnfläche der Wohnung  

(einschließlich Arbeitszimmer)  zu setzen.  
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Gemischt genutztes Arbeitszimmer 
Ein als häusliches Arbeitszimmer genutzter Raum wird nur dann steuerlich anerkannt, wenn 

der Raum zu mehr als 90% beruflich genutzt wird. Eine teilweise private Mitbenutzung von 

10% oder mehr wäre für den Betriebsausgaben – oder Werbungskostenabzug schädlich. 

Somit können auch die Kosten für eine „Arbeitsecke“ in einem anderen Raum (z.B. 

Wohnzimmer) nicht abgesetzt werden, da der gesamte Raum nicht unerheblich privat 

genutzt wird. 

Allerdings bleibt bei der Rechtsprechung offen, wie der Nachweis bzw. die 

Glaubhaftmachung einer nahezu ausschließlich steuerlich relevanten Nutzung zu erbringen 

ist. 

Ein weiteres Problem ist noch anhängig: 

Wie sind die Renovierungs- und Umbaukosten für Nebenräume des Arbeitszimmers 

steuerlich zu berücksichtigen? Es stellt sich hier die Frage, wenn das Badezimmer oder der 

Flur renoviert wird, ob diese Kosten anteilig (in Bezug auf die Gesamtwohnfläche) als 

Werbungskosten steuerlich geltend zu machen sind. Diese Fälle sollten offen gehalten 

werden, da ein Verfahren beim BFH anhängig ist. 
 

Fazit: 
Die Bescheide mit der Aufteilungsproblematik beim Arbeitszimmer sollten offen gehalten 

werden. Es empfiehlt sich daher auf jeden Fall eine saubere nachweisbare Dokumentation. 

 
10. Vermietung und Verpachtung –Verbilligte Vermietung 
 
Bei der verbilligten Vermietung von Wohnraum stellt sich in bestimmten Konstellationen die 

Frage des anteiligen oder vollen Werbungskostenabzugs. 

 

Bei einer Miete (Kaltmiete zuzüglich umlagefähiger Nebenkosten) von mindestens 66% der 

ortsüblichen Miete wird der volle Werbungskostenabzug gewährt. Unter 66% der 

ortsüblichen Miete werden die Werbungskosten anteilig gekürzt 

 

Unter ortsüblicher Miete für Wohnungen vergleichbarer Art, Lage und Ausstattung ist die 

ortsübliche Bruttomiete - d.h. die Kaltmiete zuzüglich der nach der Betriebskostenverordnung 

umlagefähigen Kosten - zu verstehen – so der BFH am 10.05.2016. Dieses Urteil wurde 

durch das BMF am 10.10.2016 für allgemein anwendbar erklärt. 

 

Demnach stellt sich die Rechtslage wie folgt dar: 
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Prozentsatz der tatsächlichen zur 
ortsüblichen Miete, einschließlich 

der umlagefähigen Kosten 
 
 
 

Rechtsfolge für den 
Werbungskostenabzug 

 

 
< 66% 

 
 
 

anteilige Kürzung der 
Werbungskosten 

 

 
ab 66% 

 
 
 

voller Werbungskosten-
abzug  

 

Die Finanzverwaltung nimmt eine anteilige Kürzung der Werbungskosten auch dann vor, 

wenn es aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich sein sollte, die bisherige 

Miete zu erhöhen, um die Grenze von 66% der ortsüblichen Miete einzuhalten. Der Grund für 

die verbilligte Überlassung spielt keine Rolle. 

 

Bei Mietverträgen mit Kindern sollte beachtet werden, dass die Miete nicht mit dem Anspruch 

des Kindes auf Barunterhalt verrechnet wird. Besonders dann nicht, wenn die Höhe des 

Barunterhaltes nicht eindeutig feststeht. Es droht in einem solchen Fall die 

Nichtanerkennung des Mietverhältnisses. 

 

Bei der Vermietung an Angehörige (z.B. Eltern, Kinder und Geschwister) ist zusätzlich darauf 

zu achten, dass der Mietvertrag einem Fremdvergleich standhält und auch tatsächlich 

vollzogen wird. Dabei ist auf regelmäßige Mietzahlungen zu achten. Auch sollte bei 

verbilligter Überlassung dafür Sorge getragen werden, dass die Betriebskosten abgerechnet 

und auch bezahlt werden. Sonst besteht die Gefahr, dass das Mietverhältnis als solches 

insgesamt nicht anerkannt wird. 

 

Fazit: 
Bei Vermietungsobjekten, welche durch hohe Werbungskosten steuerliche Verluste 

generieren, sollte überprüft werden, ob die Gefahr der Werbungskosten-Kürzungsfalle droht. 

Entsprechende Mietverträge sind am besten jährlich zu überprüfen und ggf. anzupassen.  

 

 
11.  Teilzahlungen bei Abfindungen 
 
Grundsätzlich sind Abfindungszahlungen aus einem Dienstverhältnis steuerpflichtiger 

Arbeitslohn (aber sozialversicherungsfrei). Durch die Auszahlung einer solchen Abfindung 

erhält der entlassene Arbeitnehmer zusammengeballte Einkünfte in einem Veranlagungsjahr. 

Für solche zusammengeballten Einkünfte hat der Gesetzgeber eine  Steuerermäßigung 

geschaffen, die sogenannte Fünftel-Regelung. Danach werden die Einkünfte für 

einkommensteuerliche Zwecke rechnerisch auf fünf Jahre verteilt, dadurch wird ein 
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eventueller Progressionseffekt (mit steigenden Einkünften erhöht sich auch der Steuersatz) 

abgemildert. 

Diese „Fünftel-Regelung“ war bisher nur zulässig, wenn die Abfindung in einer Summe 

ausgezahlt wurde. Bekommt allerdings ein Arbeitnehmer, eine Abfindung, der selbst 

gekündigt hat oder in den Ruhestand tritt, kann er  die  Fünftel-Regelung nicht  in Anspruch 

nehmen. 

 

Ausnahmen von der Einmalzahlung waren nur bei einer Hauptzahlung und einer 

geringfügigen Restzahlung möglich. 

 

Der BFH hat diese geringfügige Restzahlung jetzt dahingehend konkretisiert, dass bei einer 

Teilzahlung von höchstens 10% der Hauptleistung die Fünftel-Regelung auf die Abfindung 

angewendet werden darf. Ebenfalls unschädlich ist nach Auffassung des BFH eine 

Teilzahlung, wenn diese niedriger ist als die durch Anwendung der Fünftel-Regelung auf die 

Hauptzahlung entsprechende Steuerermäßigung.  

 
12.  Verluste bei Lebensversicherungen wegen gesunkener Renditen 
 

Durch die andauernden Niedrigzinsen am Markt sind natürlich auch die Renditen von 

Lebensversicherungen betroffen. Häufig werden aus diesem Grunde Policen gekündigt, um 

in attraktivere Anlageformen umzuschichten. Allerdings geht den Versicherten durch die 

Kündigung oft sehr viel Geld verloren. Bei Kündigung der Versicherungen während der 

ersten Laufzeitjahre werden oft infolge hoher Abschlusskosten nur geringe oder gar keine 

Rückkaufswerte ausgezahlt. 

 

Drohen Verluste, beteiligt sich der Fiskus bei Policen nach neuerem Recht, also solchen, 

bei denen der Abschluss der Lebensversicherung nach dem 31.12.2004 erfolgte. Erträge 

aus solchen Versicherungen unterliegen grundsätzlich der Abgeltungssteuer bei Kündigung 

vor Ablauf von 12 Jahren und Auszahlung vor dem 60. Lebensjahr. Damit lassen sich im 

Umkehrschluss auch Verluste steuerlich verrechnen, dies allerdings nur im Rahmen des 

Verlustverrechnungsverbots mit positiven Einkünften aus Kapitalvermögen in nachfolgenden 

Veranlagungszeiträumen. 
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13. Freistellungsaufträge ab 2017 
 

Seit dem 01.01.2016 werden Freistellungsaufträge ungültig, wenn diesen keine 

Steueridentifikationsnummer zugeordnet ist. Dies betrifft ältere Freistellungsaufträge, die vor 

dem 01.01.2011 erteilt wurden, denn seither ist diese ohnehin bereits ein Pflichtbestandteil 

des Freistellungsauftrags. Zur Herstellung der Wirksamkeit genügt es, dem betreffenden 

Kreditinstitut die Steueridentifikationsnummer mitzuteilen; ein neuer Auftrag muss nicht erteilt 

werden. 

 

14. Gewinne aus Immobilienverkäufen 
 

Gewinne aus der Veräußerung privater Immobilien sind steuerpflichtig, sofern die Immobilie 

innerhalb von zehn Jahren nach der Anschaffung verkauft wird und nicht ausschließlich oder 

mindestens im Jahr des Verkaufs und den beiden vorangegangenen Kalenderjahren für 

eigene Wohnzwecke genutzt wurde. Dabei gilt diese Regelung auch für angebrochene 

Kalenderjahre. 

Bei der Berechnung der zehnjährigen Spekulationsfrist sollten Immobilienbesitzer daran 

denken, dass diese durch Vereinbarung einer sogenannten aufschiebenden Bedingung im 

Verkaufsvertrag nicht umgangen werden kann. Nach BFH-Rechtsprechung kommt es einzig 

auf den Abschluss der jeweiligen Kaufverträge (An- und Verkauf) an. 

 

Bezüglich der Frist bei einem geschenkten oder geerbten Grundstück kommt es darauf an, 

wann der Vorbesitzer das Grundstück erworben hat. Kauft ein Miterbe den Erbteil eines 

anderen Miterben, so entstehen ihm insoweit Anschaffungskosten. Ein Verkauf innerhalb der 

Spekulationsfrist führt dazu, dass der Gewinn aus der Veräußerung dieses Grundstücks 

versteuert werden muss.  

Die Entnahme eines betrieblichen Grundstücks, auch im Rahmen einer Betriebsaufgabe, 

wird als Erwerb angesehen. Zu diesem Zeitpunkt beginnt die Laufzeit der Zehnjahresfrist 

neu. Der Entnahmewert gilt als Anschaffungswert.  

 

Fazit: 
Beim privaten Immobilienverkauf sollte auf die Zehnjahresfrist geachtet werden. 
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15. Kirchensteuerabzug bei Kapitaleinkünften 
 

Seit dem 01.01.2015 ist die auszahlende Stelle (Gesellschaft) bei Dividenden- und 

Zinszahlungen an kirchensteuerpflichtige Personen verpflichtet, neben der 

Kapitalertragsteuer auch die Kirchensteuer einzubehalten. Ob der Zahlungsempfänger einer 

Religion angehört oder nicht, wird durch eine Abfrage beim BZSt (Bundeszentralamt für 

Steuern) festgestellt, die vom Auszahlenden durchzuführen ist. 

 

Diese Abfrage muss jeweils im Zeitraum 01.09. - 31.10. des der Ausschüttung voran-

gehenden Jahres erfolgen. Für das Abfrageprozedere sind die Steueridentifikationsnummer 

und das Geburtsdatum des jeweiligen Zahlungsempfängers erforderlich. 

 

Der Anteilseigner bzw. Zahlungsempfänger hat auch die Möglichkeit, dem BZSt einen 

Sperrvermerk zu erteilen. Dann wird keine Auskunft über eine Religionszugehörigkeit 

mitgeteilt. Dieser Sperrvermerk muss allerdings bis zum 30.06. des Vorjahres eingereicht 

werden. 

 

Gesellschaften, die keine Ausschüttung planen oder aus zwingenden Gründen nicht 

ausschütten können, brauchen diesen Abruf beim BZSt nicht zu machen. Ebenfalls kommt 

dieser Abruf nicht für Gesellschaften in Frage, deren Gesellschafter eine andere 

Kapitalgesellschaft ist. 

 

16. Abzug von Werbungskosten bei nacherklärten Kapitaleinkünften 
 

Gegen die Entscheidung des BFH betreffend die Abzugsfähigkeit von Beratungskosten bei 

Selbstanzeigen wurde unter dem AZ BVerfG 2 BvR 878/15 beim BVerfG 

Verfassungsbeschwerde eingelegt. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Beschwerde 

jedoch nicht zur Entscheidung angenommen (Beschluss vom 24.03.2016). 

 

Durch sein Urteil vom 02.12.2014 VIII R 34/13 hatte der BFH ein Urteil des FG Köln vom 

17.04.2013 – 7 K 244/12 aufgehoben und entschieden, dass Steuerpflichtige die Kosten für 

Beraterhonorare für Selbstanzeigen nach dem 31.12.2008 für nicht erklärte Kapitaleinkünfte, 

die sie in den Jahren vor dem 01.01.2009 erzielt haben, nicht als Werbungskosten abziehen 

können.  

Sollten in entsprechenden Fällen Einsprüche gegen die (aufgrund der Nacherklärung 

ergangenen) Steuerbescheide eingelegt worden sein, um diese offen zu halten, können 

diese zurückgenommen werden, da weitere Verfahren zur Zeit nicht anhängig sind. 
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17. Verlustberücksichtigung bei Beteiligung an Kapitalgesellschaften 
 

Als Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft ist unter bestimmen Voraussetzungen ein 

Verzicht auf die Anwendung der Abgeltungssteuer möglich. 

Im Falle dieser Option sind 60% der Einnahmen und auch der Werbungskosten steuerlich zu 

berücksichtigen. Dies lohnt sich immer dann, wenn (z.B. durch Fremdfinanzierung bei Kauf 

der Anteile der Gesellschaft) die Werbungskosten höher sind als die Einnahmen. 

Insbesondere bei Verkauf, Liquidation oder auch Insolvenz der Gesellschaft kann ein 

steuerlich berücksichtigungsfähiger Verlust entstehen. Dabei wird der Erlös (im Zweifel 

EUR 0,00) aus dem Wegfall der Beteiligung mit den Anschaffungskosten der 

Gesellschaftsanteile verglichen, die Differenz ist Gewinn oder Verlust. 

 

Zu den Anschaffungskosten zählen neben der Stammkapitaleinzahlung und weiteren 

Einlagen auch in bestimmten Fällen – die regelmäßig auch Streit mit dem Finanzamt 

auslösen – Darlehensverluste des Gesellschafters sowie dessen Zahlungen aufgrund 

gewährter Bürgschaften. Dazu hat das Finanzgericht Düsseldorf am 10.03.2015 in einem 

rechtskräftigen Urteil entschieden, dass Bürgschaftsinanspruchnahmen in voller Höhe zu 

den Anschaffungskosten zählen, wenn ein fremder Dritter Darlehen oder Bürgschaften zu 

diesem Zeitpunkt nicht (mehr) gewährt hätte. Sprechen Sie Ihren Steuerberater im Zweifel 

auf diese Entwicklung an. 

 

18. Abgeltungssteuer bei Darlehen zwischen nahen Angehörigen 
 
Mit Urteil vom 29.04.2014 hatte der BFH die Besteuerung von Zinseinnahmen mit der 

Abgeltungssteuer zwischen nahen Angehörigen zugelassen. Im Nachgang wurde dieses 

Urteil durch Rechtsprechung vom 28.01.2015 aber relativiert und präzisiert. Danach können 

bei Darlehensverträgen dieser Personengruppe die Zinseinkünfte mit der Abgeltungssteuer 

anstatt des persönlichen Einkommensteuersatzes besteuert werden, sofern die 

Vertragsbedingungen einem Fremdvergleich entsprechen. Gleichwohl darf der 

Darlehensnehmer die gezahlten Zinsen steuerlich als Betriebsausgaben oder 

Werbungskosten absetzen, wenn das Darlehen im Zusammenhang mit entsprechenden 

Einkünften steht. 

 

Eine Steuerersparnis des Darlehensgebers ergibt sich in den Fällen, in denen dessen 

persönlicher Steuersatz über 25% liegt, die Zinseinnahmen nach der geänderten 

Rechtsprechung jedoch nur mit dem Abgeltungssteuersatz in Höhe von 25% versteuert 

werden. 



 26 

Der Begriff „nahe Angehörige“ oder auch „Näheverhältnis“ umfasst Ehegatten, Eltern, 

Großeltern, Kinder, Enkel und Geschwister. Von einem Näheverhältnis, das die Besteuerung 

mit dem Abgeltungssteuersatz verhindert, soll auszugehen sein, wenn eine der 

Vertragsparteien des Darlehensverhältnisses 

 

· auf die andere Partei einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, 

· bei der Vereinbarung der Bedingung einer Geschäftsbeziehung einen außerhalb 

dieser Geschäftsbeziehung begründeten Einfluss ausüben kann, 

· ein eigenes wirtschaftliches Interesse an der Erzielung der Einkünfte der anderen 

Vertragspartei hat. 

 

Nach dem BFH-Urteil vom 28.01.2015 sind die vorgenannten Ausschlussgründe bei 

Ehegatten aber nicht schon durch deren persönliches Näheverhältnis erfüllt, sondern es 

muss eine finanzielle Abhängigkeit des Darlehensnehmers vom Darlehensgeber bestehen. 

Von einer solchen finanziellen Abhängigkeit des Darlehensnehmers und somit einem 

beherrschenden Einfluss des Darlehensgebers ist auszugehen, wenn der Darlehensnehmer 

insbesondere wegen fehlender Sicherheiten weder von einer Bank noch von einem anderen 

fremden Dritten das zu beurteilende Darlehen erhalten würde.  

 

Um den weiteren Ausschlusstatbestand vom Abgeltungssteuersatz, den Fremdvergleichs-

grundsatz, zu erfüllen, muss das Vereinbarte vor Beginn des Leistungsaustauschs klar und 

ernsthaft gewollt sein und tatsächlich durchgeführt werden, um einem Vergleich mit fremden 

Dritten standzuhalten. Hierbei spielen neben dem Zinssatz und den Tilgungsvereinbarungen 

dann auch wieder die Art/Grad der Besicherung bzw., ob eine Besicherung vorliegt, eine 

Rolle.  

 

Als Nachweis für die Erfüllung eines Fremdvergleiches eignet sich somit das Kreditangebot 

eines fremden Dritten, insbesondere einer Bank, um vergleichbare Konditionen nachweisen 

zu können. 

 

Auch wenn kein Formzwang erforderlich sein sollte, so sollten Verträge zwischen nahen 

Angehörigen immer schriftlich abgeschlossen werden. Bei einem Streit mit dem Finanzamt 

trägt nämlich der Steuerpflichtige die objektive Beweislast. 
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19. Spenden 
 
Spenden sind freiwillige Zuwendungen für einen religiösen, wissenschaftlichen, 

gemeinnützigen, kulturellen, wirtschaftlichen oder politischen Zweck und eine 

Sonderausgabe im Sinne des Einkommensteuerrechts, wenn bestimmte Voraussetzungen 

erfüllt sind. Spendenempfänger können gemeinnützige Vereine, Stiftungen, politische 

Parteien oder Religionsgemeinschaften sein. Spenden können in Geld oder Sachleistungen 

bestehen oder in einem Verzicht auf Entlohnung für geleistete Arbeit.  

Spenden sind bis zu einem Anteil von 20% des Gesamtbetrages der Einkünfte als 

Sonderausgaben abzugsfähig. Jede Spendenquittung zahlt sich aus, denn Sonderausgaben 

mindern das zu versteuernde Einkommen, sobald sie über dem Pauschbetrag von 

EUR 36,00 bei Ledigen bzw. EUR 72,00 bei Verheirateten/Lebenspartnerschaften liegen.  

 

Soweit Spenden die Höchstbeträge übersteigen, können sie in Folgejahre übertragen und 

innerhalb der Höchstbeträge geltend gemacht werden, sogenannter Spendenvortrag. 

 

Alle Spenden und Mitgliedsbeiträge für steuerbegünstigte Zwecke müssen anhand der 

„Zuwendungsbestätigung nach amtlichem Muster“ nachgewiesen werden, vormals 

Spendenbescheinigung. Die Bestätigung stellt der  Empfänger der Spende aus. Dieser kann 

die Bescheinigung auch direkt elektronisch an das Finanzamt übermitteln.  

 

Zur Vermeidung von Kosten zur Ausstellung von Spendenbescheinigungen bei 

Kleinspenden (bis zu EUR 200,00) enthält die Vorschrift des § 50 Abs. 2 Nr. 2 EStDV 

(Einkommensteuerdurchführungsverordnung) eine Vereinfachungsregelung. Zur steuerlichen 

Geltendmachung der Spende reicht als Nachweis der Bareinzahlungsbeleg, der 

Überweisungsträger oder die Buchungsbestätigung (z.B. Kontoauszug) der Bank bzw. der 

PC-Ausdruck bei Onlinebanking aus. 

 

Schenkungen zu ausschließlich mildtätigen Zwecken sind wie bisher schon 

schenkungsteuerfrei (§ 13 Absatz 1 Nummer 17 Erbschaftsteuergesetz). 

 

Für Sachspenden aus dem Betriebsvermögen gibt es keine umsatzsteuerlichen 

Vergünstigungen. Sie unterliegen als unentgeltliche Wertabgaben der Umsatzsteuer. 
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20.  Grundfreibetrag / Unterhaltshöchstbetrag 
 

Der Grundfreitrag beträgt derzeit (2016) EUR 8.652,00. 

 

Das Bundeskabinett hat am 12.10.2016 eine Formulierungshilfe für den Bundestag 

beschlossen, wonach in den Jahren 2017 und 2018 der steuerliche Grundfreibetrag in zwei 

Schritten angehoben werden soll. 

 

Konkret würde dies bedeuten: 

Anhebung des Grundfreibetrags von jetzt (2016) EUR 8.652,00 um EUR 168,00 auf 

EUR 8.820,00 (2017) und um weitere EUR 180,00 auf EUR 9.000,00 (2018). 

 

Parallel dazu erhöht sich der Unterhaltshöchstbetrag auf EUR 8.820,00 für das Jahr 2017 

und um weitere EUR 180,00 auf EUR 9.000,00 im Jahr 2018. 

 

Die Erhöhung entspricht, wie dargestellt, der Anhebung des Grundfreibetrags. Sie führt dazu, 

dass zukünftig steuerliche Unterhaltsleistungen höher geltend gemacht werden können.  

 
21.  Verschärfung des Selbstanzeigenrechts ab 2015 durch Gesetz und 

Rechtsprechung 
 

Per 01.01.2015 wurden die Regelungen der strafbefreienden Selbstanzeige verschärft.  

 

Im Wesentlichen bestehen die Änderungen darin, dass die Steuervorteilsgrenze auf 

EUR 25.000,00 gesenkt wurde (vormals EUR 50.000,00). Ab dieser Grenze ist die 

Selbstanzeige nicht mehr strafbefreiend, sondern es kann nur noch das Absehen von der 

Strafverfolgung erreicht werden. Dieses wird durch Entrichtung eines Steuerzuschlags 

erreicht, der von 5% auf 10% erhöht wurde und sich nach folgender Staffel richtet: 

 

· Hinterziehungsbetrag bis EUR 100.000,00, dann 10% der Steuer 

· Hinterziehungsbetrag zwischen EUR 100.000,00 und EUR 1.000.000,00, dann 15% 

der Steuer 

· Hinterziehungsbetrag über EUR 1.000.000,00, dann 20% der Steuer 

 

Diese Betragsgrenzen beziehen sich auf die nicht verjährte Straftat pro Steuerart und 

Besteuerungszeitraum (i.d.R. Jahr). Hierbei ist zu beachten, dass aufgrund verlängerter 
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Fristen die letzten 10 Jahre vor Abgabe der Selbstanzeige erfasst werden müssen. Zudem 

wurde die Festsetzungsfrist für Zinsen aus Nicht-EU-Staaten auf 10 Jahre erweitert. 

 

Mit Urteil des Landgerichts Aachen wurde profiskalisch die bislang ungeklärte Frage 

entschieden, dass bei mehreren Tatbeteiligten jeder Beteiligte den Zuschlag auf die gesamte 

hinterzogene Steuerschuld zahlen und nicht nur auf seinen Anteil daran entrichten muss. 

 

Weiterhin wurden neue Sperrwirkungstatbestände (Ausschluss der Strafbefreiung) 

geschaffen, so dass eine Selbstanzeige bei einer Umsatzsteuer- oder Lohnsteuer- oder 

sonstigen steuerlichen Nachschau ab Erscheinen des Prüfers nicht mehr strafbefreiend 

möglich ist. 

 

Ein weiterer Sperrwirkungstatbestand wurde geschaffen, sofern ein besonders schwerer Fall 

vorliegt. Gemeint sind hiermit die Fälle der bandenmäßigen Steuerhinterziehung (z.B. 

Umsatzsteuerkarusselle), bei denen pro Veranlagungszeitraum und Steuerart mehr als 

EUR 50.000,00 hinterzogen wurden. 

 
22.  Grunderwerbsteuersätze zum 01. Januar 2016 
 

Zum 01.01.2017 erhöht nun mit Thüringen ein weiteres Bundesland den 

Grunderwerbsteuersatz auf 6,5%. Die Erhöhung gilt für alle nach dem Stichtag 

rechtswirksam abgeschlossenen, notariell beurkundeten Kaufverträge. Besitzübergang, 

Grundbucheintragung und auch die Kaufpreiszahlungen haben keinen Einfluss auf die 

Entstehung der Steuer. 

 

Überblick: 

· 3,5%: Bayern, Sachsen 

· 4,5%:  Hamburg 

· 5,0%:  Niedersachsen, Bremen, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern,  

 Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt 

· 6,0%:  Berlin, Hessen 

· 6,5%:  Schleswig-Holstein, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Thüringen 
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23.  Grunderwerbsteuerliche Bemessungsgrundlage beim Erwerb einer 
Eigentumswohnung im Wege der Zwangsversteigerung 

 

Beim Erwerb eines Grundstücks im Wege der Zwangsversteuerung wird die 

Grunderwerbsteuer nach dem Meistgebot bemessen. Diese ist nach dem Urteil des BFH v. 

02.03.2016 (AZ II R 27/14) nicht um die anteilige Instandhaltungsrücklage zu mindern. Die 

Instandhaltungsrücklage gehört nach Ansicht des Gerichts zum Vermögen der 

Wohnungseigentümergemeinschaft und geht nicht auf den Erwerber über. 


